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I. Angebot  

 
Die zu dem Angebot gehörigen Unterlagen und Abbildungen, Zeichnungen, 
Gewichts- und Maßangaben sind nur annähernd maßgebend, soweit sie 
nichtausdrücklich als verbindlich bezeichnet sind. An Kostenanschlägen, 
Zeichnungen und anderen Unterlagen behält sich der Lieferer Eigentums- und 
Urheberrecht vor; sie dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden. Der 
Lieferer ist verpflichtet, vom Besteller als vertraulich bezeichnete Pläne nur mit 
dessen Zustimmung Dritten zugänglich zu machen. 
 
SIEB- und TROCKNUNGSVERSUCHE: Der Besteller ist verpflichtet, dem 
Lieferer erforderlichenfalls eine ausreichende Menge des zu verarbeitenden 
Materials zu Probezwecken kostenfrei zur Verfügung zu stellen. Dieses 
Material und die hieraus festgestellten Werte sind Grundlage der Lieferung. 

 
II. Preise und Zahlung  

 
1.) Soweit nicht ausdrücklich schriftlich etwas anderes vereinbart wurde, 

gelten unsere Preise ab Werk ausschließlich Verpackung und zuzüglich 
Umsatzsteuer in der jeweils geltenden Höhe. Kosten der Verpackung 
werden gesondert in Rechnung gestellt. 
 

2.) Der Kaufpreis ist innerhalb von 10 Tagen nach Lieferung mit 2% Skonto 
oder nach 30 Tagen netto zu bezahlen. Verzugszinsen werden in Höhe 
von 9% über dem Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank 
berechnet. Verzug tritt gem. § 286 Abs. 3 BGB innerhalb von 30 Tagen 
nach Fälligkeit und Zugang der Rechnung ein. Die Geltendmachung 
eines höheren Verzugsschadens bleibt vorbehalten. 

 
3.) Sofern keine Festpreisabrede getroffen wurde, bleiben angemessene 

Preisänderungen aufgrund von veränderten Lohn-, Material- und 
Vertriebskosten für Lieferungen, die 3 Monate oder später nach 
Vertragsschluss erfolgen, vorbehalten. 

 
III. Lieferzeit, Lieferverzögerung 
 
1.) Lieferzeiten sind grundsätzlich unverbindlich und annähernd. Die 

Lieferfrist beginnt im Zweifel mit der Absendung der Auftrags-
bestätigung durch uns.  
 

2.) Die Einhaltung von Fristen für Lieferungen setzt den rechtzeitigen 
Eingang sämtlicher vom Besteller zu liefernden Unterlagen, 
erforderlichen Genehmigungen und Freigaben, insbesondere von 
Plänen sowie die Einhaltung der vereinbarten Zahlungsbedingungen 
und sonstigen Verpflichtungen durch den Besteller voraus. Werden 
diese Voraussetzungen nicht rechtzeitig erfüllt, so verlängern sich die 
Fristen angemessen; dies gilt nicht, wenn wir die Verzögerung zu 
vertreten haben. Im Falle der Fertigung von 
Prototypen/Werkzeugentwürfen durch uns, beginnt die Lieferfrist mit 
deren Freigabe. 

 
3.) Ist die Nichteinhaltung von vereinbarten Lieferfristen auf höhere Gewalt, 

z.B. Mobilmachung, Krieg, Aufruhr oder ähnliche Ereignisse, z.B. Streik, 
Aussperrung, zurückzuführen, verlängern sich die Fristen angemessen. 
Gleiches gilt für den Fall, dass wir nicht rechtzeitig und ordnungsgemäß 
durch einen unserer Lieferanten beliefert werden. 

 
4.) Kommen wir schuldhaft in Lieferverzug, kann der Besteller - sofern er 

nachweisen kann, dass ihm hieraus ein Schaden entstanden ist - eine 
Entschädigung für jede vollendete Woche des Verzugs von je 0,5% 
insgesamt jedoch höchstens 5% des Nettopreises für den Teil der 
Lieferungen verlangen, der wegen des Verzuges nicht in 
zweckdienlichen Betrieb genommen werden konnte. 

 
5.) Sowohl Schadensersatzansprüche des Bestellers wegen Verzögerung 

der Leistung als auch Schadensersatzansprüche statt der Leistung, die 
über die in Ziffer 6.4. genannten Grenzen hinausgehen, sind in allen 
Fällen verzögerter Lieferung, nach Ablauf einer uns etwa gesetzten 
Frist zur Lieferung, ausgeschlossen. Dies gilt nicht, soweit in Fällen des 
Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit oder wegen der Verletzung des 
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit zwingend gehaftet wird. Vom 
Vertrag kann der Besteller im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen 
nur zurücktreten, soweit die Verzögerung der Lieferung von uns zu 
vertreten ist. 

 
6.) Der Besteller ist verpflichtet, auf unser Verlangen innerhalb einer 

angemessenen Frist zu erklären, ob er wegen der Verzögerung der 
Lieferung vom Vertrag zurücktritt oder auf der Lieferung besteht. 

 
IV. Gefahrübergang und Abnahme 

 
1.) Die Gefahr geht auf den Besteller über, wenn der Liefergegenstand das 

Werk verlassen hat, und zwar auch dann, wenn Teillieferungen erfolgen 
oder der Lieferer noch andere Leistungen, z.B. die Versandkosten oder 
Anlieferung und Aufstellung übernommen hat. Soweit eine Abnahme zu  

 
 
 
 

 
 

2.) erfolgen hat, ist diese für den Gefahrenübergang maßgebend. Sie 
muss unverzüglich zum Abnahmetermin, hilfsweise nach der Meldung 
des Lieferers über die Abnahmebereitschaft durchgeführt werden. Der 
Besteller darf die Abnahme bei Vorliegen eines nicht wesentlichen 
Mangels nicht verweigern. 
 

3.) Verzögert sich oder unterbleibt der Versand bzw. die Abnahme infolge 
von Umständen, die dem Lieferer nicht zuzurechnen sind, geht die 
Gefahr vom Tage der Meldung der Versand- bzw. Abnahmebereitschaft 
auf den Besteller über. Der Lieferer verpflichtet sich, auf Kosten des 
Bestellers die Versicherungen abzuschließen, die dieser verlangt. 

4.) Teillieferungen sind zulässig, soweit für den Besteller zumutbar. 

 
V. Eigentumsvorbehalt  

 
1.) Der Lieferer behält sich einen verlängerten Eigentumsvorbehalt an dem 

Liefergegenstand bis zum Eingang aller Zahlungen aus dem 
Liefervertrag vor. 
 

2.) Der Lieferer ist berechtigt, den Liefergegenstand auf Kosten des 
Bestellers gegen Diebstahl, Bruch-, Feuer-, Wasser- und sonstige 
Schäden zu versichern sofern der Besteller selbst die Versicherung 
nachweislich abgeschlossen hat. 

 
3.) Der Besteller darf den Liefergegenstand weder verpfänden noch zu 

Sicherung übereignen. Bei Pfändungen sowie Beschlagnahme oder 
sonstigen Verfügungen durch dritte Hand hat er den Lieferer 
unverzüglich davon zu benachrichtigen. 

 
4.) Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere die 

Zahlungsverzug, ist der Lieferer zur Rücknahme nach Mahnung 
berechtigt und der Besteller zur Herausgabe verpflichtet. Die 
Geltendmachung des Eigentumsvorbehalts sowie Pfändung des 
Liefergegenstandes durch den Lieferer gelten nicht als Rücktritt vom 
Vertrag. 

 
5.) Werden Waren des Lieferers vom Besteller mit anderen Gegenständen 

zu einer einheitlichen Sache verbunden, so gilt als vereinbart, dass der 
Besteller dem Lieferer anteilmäßig Miteigentum im Sinne des § 947 
Abs. 1 BGB überträgt und die Sache für ihn unentgeltlich mit in 
Verwahrung hält. 

 
6.) Im Falle einer Veräußerung der Erzeugnisse tritt der Besteller die sich 

aus der Weiterveräußerung ergebenden Forderungen in Höhe des vom 
Lieferer gelieferten Liefergegenstandes mit allen Nebenrechten an den 
Lieferer ab. 

 
7.) Der Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens berechtigt den 

Lieferer vom Vertrag zurückzutreten und die sofortige Rückgabe des 
Liefergegenstandes zu verlangen. 

 
VI. Mängelhaftung  

 
1.) Gewährleistungsrechte des Bestellers setzen voraus, dass dieser 

seinen nach § 377 HGB geschuldeten Untersuchungs- und 
Rügeobliegenheiten nachgekommen ist. 

 
2.) Mängelansprüche verjähren in 12 Monaten nach erfolgter Ablieferung 

der von uns gelieferten Waren bei dem Besteller. Vor etwaiger 
Rücksendung der Ware ist unsere Zustimmung einzuholen. Diese Frist 
gilt nicht, soweit das Gesetz gem. §§ 438 Abs. 1 Nr. 2 (Bauwerke und 
Sachen für Bauwerke), 479 Abs. 1 (Rückgriffsanspruch) und 634 a Abs. 
1 Nr. 2 (Baumängel) BGB längere Fristen vorschreibt. 

 
3.) Sollte trotz aufgewendeter Sorgfalt die von uns gelieferte Ware einen 

Mangel aufweisen, der bereits zum Zeitpunkt des Gefahrübergangs 
vorlag, so werden wir die Ware, vorbehaltlich fristgerechter Mängelrüge 
nach unserer Wahl nachbessern oder Ersatzware liefern. Es ist uns 
stets Gelegenheit zur Nacherfüllung innerhalb angemessener Frist zu 
geben. Rückgriffsansprüche bleiben von vorstehender Regelung ohne 
Einschränkung unberührt. 

 
4.) Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Bestseller - unbeschadet 

etwaiger Schadensersatzansprüche gem. Ziffer 6.8 - vom Vertrag 
zurücktreten oder die Vergütung mindern.  

 
5.) Mängelansprüche bestehen nicht bei nur unerheblicher Abweichung 

von der vereinbarten Beschaffenheit, bei nur unerheblicher 
Beeinträchtigung der Brauchbarkeit, bei natürlicher Abnutzung oder 
Verschleiß wie bei Schäden, die nach dem Gefahrübergang infolge 
fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung, übermäßiger 
Beanspruchung, ungeeigneter Betriebsmittel oder aufgrund besonderer 
äußerer Einflüsse entstehen, die nach dem Vertrag nicht vorausgesetzt 
sind.  

 
 

Allgemeine Verkaufs -, Lieferungs - und Zahlungsbedingungen :                                    
 
Diese Verkaufsbedingungen gelten gegenüber Unternehmern, juristischen Personen des öffentlichen Rechts und öffentlich-rechtlichen Sondervermögen. Unsere 
Lieferungen und Leistungen erfolgen ausschließlich aufgrund der nachstehenden Bedingungen. Geschäftsbedingungen des Bestellers, die von uns nicht 
ausdrücklich anerkannt werden, haben keine Gültigkeit. 
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Werden vom Besteller oder Dritten unsachgemäß 
Instandsetzungsarbeiten oder Änderungen vorgenommen, so bestehen 
für diese und die daraus entstehenden Folgen ebenfalls keine 
Mängelansprüche. 

 
6.) Wir sind im Rahmen der Nacherfüllung verpflichtet, die erforderlichen 

Aufwendungen für das Entfernen der mangelhaften und den Einbau 
oder das Anbringen der nachgebesserten oder gelieferten mangelfreien 
Sache dem Besteller zu ersetzen. Eine Kostenerstattung ist 
ausgeschlossen, soweit die Aufwendungen sich erhöhen, weil die Ware 
nach unserer Lieferung an einen anderen Ort verbracht worden ist, es 
sei denn, dies entspricht dem bestimmungsgemäßen Gebrauch der 
Ware. Dies gilt entsprechend für Aufwendungsersatzansprüche des 
Bestellers gem. § 445 a BGB (Rückgriff des Verkäufers), vorausgesetzt, 
der letzte Vertrag in der Lieferkette ist kein Verbrauchsgüterkauf.  

 
7.) Rückgriffsansprüche des Bestellers gegen uns bestehen nur insoweit, 

als der Besteller mit seinem Abnehmer keine über die gesetzlich 
zwingenden Mängelansprüche hinausgehenden Vereinbarungen 
getroffen hat. 

 
8.) Schadensersatzansprüche des Bestellers wegen eines Sachmangels 

sind ausgeschlossen. Dies gilt nicht bei arglistigem Verschweigen des 
Mangels, bei Nichteinhaltung einer Beschaffenheitsgarantie, bei 
Verletzung des Lebens, des Körpers, der Gesundheit oder der Freiheit 
und bei einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung 
durch uns. Weitergehende oder andere als in diesen AGB geregelten 
Ansprüche des Bestellers wegen eines Sachmangels sind 
ausgeschlossen. „ 

 
VII.  Sonstige Schadensersatzansprüche und Verjähru ng 
 
1.) Schadensersatzansprüche des Bestellers, gleich aus welchem 

Rechtsgrund, insbesondere wegen Verletzung von Pflichten aus dem 
Schuldverhältnis und aus unerlaubter Handlung, sind ausgeschlossen. 

 
2.) Dies gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z.B. nach dem 

Produkthaftungsgesetz, in Fällen des Vorsatzes, der groben 
Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder 
der Gesundheit oder wegen der Verletzung wesentlicher 
Vertragspflichten. Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung 
wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, 
vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe 
Fahrlässigkeit vorliegt oder wegen der Verletzung des Lebens, des 
Körpers oder der Gesundheit gehaftet wird. 

 
3.) Soweit dem Besteller Schadensersatzansprüche zustehen, verjähren 

diese mit Ablauf der nach Ziffer 6.2. geltenden Verjährungsfrist. 
Gleiches gilt für Ansprüche des Bestellers im Zusammenhang mit 
Maßnahmen zur Schadensabwehr (z. B. Rückrufaktionen). Bei 
Schadensersatzansprüchen nach dem Produkthaftungsgesetz gelten 
die gesetzlichen Verjährungsvorschriften. 

 
4.) Die vorstehenden Regelungen gelten in gleichem Umfang für unsere 

Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen 

 
 

VIII. Erfüllungsort, Gerichtstand und anzuwendendes  Recht 
 

1.) Dieser Vertrag und die gesamten Rechtsbeziehungen der Parteien 
unterliegen dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter 
Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG). 
 

2.) Erfüllungsort ist unser Geschäftssitz. Sofern der Besteller Kaufmann, 
juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches 
Sondervermögen ist, so ist ausschließlicher Gerichtsstand bei allen sich 
aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Streitigkeiten unser 
Geschäftssitz. Wir sind auch berechtigt am Sitz des Bestellers zu 
klagen. 

 
3.) Alle Vereinbarungen, die zwischen den Parteien zwecks Ausführung 

dieses Vertrages getroffen werden, sind in diesem Vertrag schriftlich 
niedergelegt. 

 
4.) Sollte eine Bestimmung dieser Bedingungen und der getroffenen 

weiteren Vereinbarungen unwirksam sein oder werden, so wird dadurch 
die Gültigkeit der Bedingungen im Übrigen nicht berührt. Die 
Vertragspartner sind verpflichtet, die unwirksame Bestimmung durch 
eine ihr im wirtschaftlichen Erfolg möglichst gleichkommende Regelung 
zu ersetzen. Dasselbe gilt entsprechend für Regelungslücken 

 
IX. Nachbestellung 

 
Diese Lieferbedingungen gelten auch für Nachbestellungen oder 
Reparaturaufträge, die nicht ausdrücklich schriftlich bestätigt werden. 
 

 
  
 

 

 
 
 
 

 
 


